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Artikel 16: Der Europäische Rat

(1) Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse
und legt ihre die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und ihre allgemeinen
politischen Prioritäten für diese Entwicklung fest. Dem Europäischen Rat
kommen keine Gesetzgebungs-, Vollziehungs- oder
Außenvertretungsfunktionen zu.

(2) Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten sowie den Präsidenten dem Generalsekretär/Koordinator des
Europäischen Rates und dem Präsidenten der Kommission. Der Minister für
auswärtige Angelegenheiten nimmt an den Beratungen teil.

(3) Der Europäische Rat tritt im vierteljährlichen Abstand zusammen; er wird von
seinem Präsidenten Generalsekretär/Koordinator im Auftrag des Präsidiums
einberufen. Wenn es die Tagesordnung erfordert, können die Mitglieder des
Europäischen Rates beschließen, sich von einem Minister oder - im Fall des
Präsidenten der Kommission - von einem Mitglied der Kommission unterstützen zu
lassen. Wenn es die Lage erfordert, beruft der Präsident eine außerordentliche
Tagung des Europäischen Rates ein.

(4) Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, entscheidet der Europäische
Rat einvernehmlich.

Explanation (if any) :
Zu Abs. (1): Artikel 4 EUV umschreibt die Funktion des Europäischen Rates präzise. Die
Formulierung soll daher im ersten Satz übernommen werden. Der zweite Satz soll im Sinne der
vielfach geäußerten Vorstellung klar stellen, dass der ER nicht Appellationsinstanz für die andere
Räte ist oder sein kann. Darüber hinaus aber soll jedoch auch neu festgeschrieben werden, dass dem
ER keine Außenvertretungsfunktion zukommt. Sie soll ausschließlich von dazu eigens geschaffenen
europäischen Institutionen (Außenminister und Kommission) wahrgenommen werden. Dadurch soll
nicht nur die Rolle der EK und ihres Präsidenten gestärkt, sondern zugleich auch de Verwirrung
vermieden werden, die dann entsteht, wenn ein Staats- oder Regierungschef eines europäischen
Staates plötzlich für die ganze Europäische Union zu sprechen beginnt. Für die EU sollen deren
eigene Funktionsträger im Rahmen ihrer durch die Verfassung oder durch ihr Mandat zugewiesenen
Aufgaben sprechen.



Als Koordinierungsorgan wird ein Generalsekretär des Europäischen Rates vorgeschlagen, der auch
bestimmte Koordinierungsfunktionen übernimmt.


